
 

 

 
 

C H A M A P E D I A ,  S T A T U T E N  
vom 12. Juni 2019  

1. Name und Sitz 
Unter dem Namen «verein.chamapedia.ch» besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.  
Sitz des Vereins ist Cham ZG. 

2. Zweck 
2.1 Der Zweck des Vereins «verein.chamapedia.ch»  (im Folgenden «der Verein») ist die 

Förderung der Geschichte und Kultur der Gemeinde Cham, im Besonderen die Bewahrung 
verbliebener einzigartiger Kulturwerte, den Erhalt und die Vermittlung geschichtlicher 
Kenntnisse. 

2.2 Zur Erreichung dieser Ziele  
– baut und pflegt der Verein die freie und kostenlos zugängliche Internet-Enzyklopädie 

www.chamapedia.ch; 
– sucht der Verein die Kooperation mit Einrichtungen und Vereinen, die sich ebenfalls 

mit der Chamer Geschichte beschäftigen;  
– können Versammlungen und Veranstaltungen abgehalten werden; 
– können Projekte gefördert und Ergebnisse publiziert werden; 
– behält sich der Verein vor, weitere Wege zur Verwirklichung seiner Ziele zu beschrei-

ten. 
2.3 Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.  
2.4 Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine gewinnorientierten Interessen.  

3. Mitgliedschaft 
3.1 Mitglieder: 
  Natürliche Personen können als Einzelmitglieder und juristische Personen, Gemeinwesen 

und andere Institutionen können als Kollektivmitglieder die Mitgliedschaft oder Gönnerschaft des 
Vereins erwerben.  

 
Als Einzelmitglieder gelten natürliche Personen, als Kollektivmitglieder gelten Gemeinwesen, juris-
tische Personen und andere Institutionen, welche die von der Mitgliederversammlung festgeleg-
ten Beiträge bezahlen.  

 
Als Gönnermitglieder gelten natürliche Personen, Gemeinwesen, juristische Personen und andere 
Institutionen, welche dem Verein einen jährlichen Gönnerbeitrag bezahlen. 

 
3.2 Beginn und Ende der Mitgliedschaft: 
  Die Mitgliedschaft wird auf schriftliche Anmeldung hin durch Vorstandsbeschluss erworben.  
 

Der Austritt aus dem Verein kann durch schriftliche Anzeige an den Vorstand jeweils auf den  
30. Juni erfolgen.  
 
Die Mitgliedschaft im Verein ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn auf Mahnung 
hin der Mitgliederbeitrag nicht bezahlt wird.  
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Ein Mitglied, das gegen die Bestimmungen der Statuten oder die Beschlüsse des Vereins verstösst, 
kann von der Mitgliedschaft auf Antrag des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn diesem An-
trag mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zustimmen. 

 

4. Finanzierung 
4.1 Der Verein wird finanziert durch Mitglieder- und Gönnerbeiträge, Spenden und Erlös aus 

Veranstaltungen.  
4.2 Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden in erster Linie für den Betrieb und 

Ausbau des Onlinelexikons www.chamapedia.ch verwendet. Weitere Mittel werden für 
Veranstaltungen des Vereins verwendet. 

4.3 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine persönli-
che Haftung oder eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht. Die Mitglieder haben kei-
nen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 

5. Organisation 
5.1. Die Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Redaktionsgruppe 

und die Revisionsstelle. 
 

6. Generalversammlung 
6.1 Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innert sechs Monaten nach Abschluss 

des Vereinsjahres statt. 
6.2  Der Generalversammlung obliegen folgende Geschäfte: 

1.  Genehmigung des Protokolls der letzten GV 
2.  Abnahme der Jahresberichte 
3.  Abnahme der Jahresrechnung 
4. Erteilung der Entlastung an den Vorstand 
5.  Wahl des Präsidenten/der Präsidentin und des übrigen Vorstandes  
6.  Wahl der Revisionsstelle 
7.  Beschlussfassung über Mitgliedsbeiträge 
8.  Beschlussfassung über Statutenänderungen 
9.  Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder 
10.  Varia 
 

6.3 Eine ausserordentliche Generalversammlung findet statt, so oft dies der Vorstand als not-
wendig erachtet, oder wenn es schriftlich von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe 
der Traktanden verlangt wird. Einem solchen Ersuchen der Mitglieder ist innert 45 Tagen zu 
entsprechen. 

6.4 Die Mitglieder werden mindestens 20 Tage vor der Versammlung unter Angabe der Trak-
tanden durch den Vorstand schriftlich eingeladen. 

6.5 Anträge der Mitglieder gemäss Art 9 Ziff. 9 dieser Statuten müssen bis spätestens zehn Tage 
vor der Versammlung schriftlich beim Präsidenten / der Präsidentin zu Händen der General-
versammlung eingereicht werden. 

6.6 Bei Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen, bei Wahlen 
im ersten Wahlgang das absolute, im allenfalls erforderlichen zweiten Wahlgang das relati-
ve Mehr. 

6.7 Die Generalversammlung wird vom Präsidenten / von der Präsidentin oder bei dessen Ab-
wesenheit vom Vizepräsidenten / von der Vizepräsidentin geleitet. Der / die Versammlungs-
leiterIn stimmt und wählt mit. In Sachgeschäften fällt er / sie bei Stimmengleichheit den 
Stichentscheid. Kommt es bei Wahlen zu Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 
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6.8 Auf Antrag von einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten sind Abstimmungen und 
Wahlen geheim durchzuführen. 

7. Vorstand 
7.1 Der Vorstand und das Präsidium besteht aus mindestens drei Mitgliedern und wird von der 

Generalversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er konstituiert sich mit Aus-
nahme des Präsidenten selber. 

7.2  Der Vorstand arbeitet unentgeltlich. 
7.3 Der Vorstand leitet den Verein und hat alle Kompetenzen, die in den vorliegenden Statuten 

nicht ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen werden. 
7.4 Der Vorstand sorgt insbesondere für die Einhaltung der Statuten und die Durchsetzung der 

Beschlüsse der Generalversammlung. Er ist dafür besorgt, dass die vorhandenen Mittel 
wirtschaftlich und zielgerichtet verwendet werden. 

7.5 Der Vorstand vertritt den Verein gegen aussen. Die Vorstandsmitglieder zeichnen mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien. Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen bezüglich Bank- 
und Postcheckverkehr. 

7.6 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
Der Vorstand kann Beschlüsse auf dem Zirkularweg fassen. Der Präsident / die Präsidentin 
stimmt und wählt mit, er / sie fällt bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 

8. Redaktionsgruppe 
8.1 Der Vorstand setzt eine Redaktionsgruppe ein, die hauptsächlich für den Aufbau und die 

Weiterentwicklung von chamapedia.ch verantwortlich ist. 
8.2 Die Redaktionsgruppe ist unabhängig, konstituiert und organisiert sich selber. 
8.3 Sie kann weitere redaktionelle Aufgaben übernehmen. 
8.4 Sie legt dem Vorstand jährlich Zielsetzungen und Ergebnisse vor. 

9. Revisionsstelle 
9.1 Die Generalversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren die Revisionsstelle. Ihr obliegt 

die gesamte Prüfung der Vereinsrechnung und der Buchhaltung. Sie erstattet jährlich der 
ordentlichen Generalversammlung Bericht. 

9.2 Die Revisionsstelle besteht aus einem oder zwei Mitgliedern. 

10. Vereinsjahr 
10.1 Das Vereinsjahr beginnt jeweils am 1. Juli und endet am 30. Juni. 

11. Auflösung des Vereins 
11.1 Die Vereinsversammlung kann, sofern wenigstens die Hälfte der Mitglieder erschienen ist und 

eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten sich dafür ausspricht, die 
Auflösung des Vereins beschliessen. Für diesen Zweck ist eigens eine Vereinsversammlung einzu-
berufen. 

11.2 Ein allfällig verbleibendes Vereinsvermögen wird einer steuerbefreiten Institution mit glei-
chem oder ähnlichem Zweck und Sitz in der Schweiz übertragen. 

12. Schlussbestimmung 
Diese Statuten wurden anlässlich der Gründungsversammlung vom 12. Juni 2019 angenommen. 
 
 
Cham, den 12. Juni 2019 
 
Der Tagespräsident                                      Die Tagesaktuarin   
 
Josef Huwiler                                                Daniela Hausheer 


